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1	 Einleitung

Im Oktober 2000 verabschiedete die Eu-
ropäische Gemeinschaft die Richtlinie 
2000/60/EG zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
(EG-Wasserrahmenrichtlinie, WRRL). Um-
weltziel im Sinne der WRRL ist bei erheb-
lich veränderten Wasserkörpern wie dem 
Neckar u. a. die Erreichung eines guten 
ökologischen Potenzials. Als Bestandteil 
des vom Land Baden-Württemberg aufge-
stellten Maßnahmenprogramms entspricht 
die Herstellung der ökologi schen Durch-
gängigkeit am Neckar diesem Ziel [1].

2	 	Die	Bundeswasserstraße	
Neckar

2.1 Die Hydrologie des Neckars
Der Neckar entspringt im Schwarzwald bei 
Schwenningen 700 m über dem Meer. Er 
mündet nach 367 km bei Mannheim im 
Rhein. Sein Einzugsgebiet umfasst mit 
rund 14 000 km2 den östlichen Schwarz-
wald, die nördliche Schwäbische Alb und 
den Odenwald. Wasserreiche wie auch öko-
logisch sehr interessante Nebenflüsse des 
Neckars zwischen Plochingen und Mann-
heim sind neben Fils, Rems, Murr und Enz 
insbesondere Jagst und Kocher (Bild 1). 

Bis Heidelberg durchfließt der Neckar 
meist ein enges Tal mit felsigem Unter-
grund. Erst ab Heidelberg öffnet sich das 

enge Neckartal und geht in die oberrhei-
nische Tiefebene über. Hier ist das Fluss-
bett des Neckars sandig/kiesig.

Der Höhenunterschied des Neckars 
zwischen Plochingen und Mannheim be-
trägt 160 m und entspricht damit der Hö-
he des Ulmer Münsters. Das Gefälle des 
Neckars nimmt von 170 cm/km bei Stutt-
gart/Plochingen auf 80 cm/km bei Mann-
heim/Heidelberg ab.

Aufgrund der topografischen wie auch 
geologischen Gegebenheiten des Neckar-
tals hat der Neckar als Mittelgebirgsfluss 
ohne größere Speicheranlagen im Ein-
zugsgebiet einen ungleichmäßigen Was-
serabfluss (Tabelle 1). Das Verhältnis zwi-
schen mittlerem Niedrigwasserabfluss und 
mittlerem Hochwasserabfluss beträgt et-
wa 1:30. Hochwässer treten plötzlich mit 
einem jähen Anstieg, kurzen Scheitel und 

Die im Rahmen des Ausbaus des Neckars für das 135-m-Schiff erforderlichen Eingriffe in 
 Natur und Umwelt werden mit sieben Fischaufstiegsanlagen zur Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit kompensiert. Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt seit dem 1. März 2010 
den Bau weiterer Fischaufstiegsanlagen u. a. an der Bundeswasserstraße Neckar vor. Um 
 einen durchgehenden Fischaufstieg zwischen Mannheim und Plochingen innerhalb eines 
überschaubaren Zeitrahmens realisieren zu können, haben Experten Lösungsansätze zur 
Standardisierung von Fischaufstiegsanlagen erarbeitet.

Die Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit an den Staustufen  
der Bundeswasserstraße Neckar 

Bild 1: Bundeswasserstraße Neckar mit wichtigsten Nebenflüssen
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raschen Abfall auf. Die hydrologische Cha-
rakteristik des Neckars ist eine wichtige 
Grundlage für den Bau, den Betrieb und 
die Unterhaltung von Bauwerken im und 
am Gewässer. Zu diesen Bauwerken gehö-
ren auch die Bauwerke zur Herstellung der 
ökologischen Durchgängigkeit. 

2.2  Die historische Entwicklung der 
Bundeswasserstraße Neckar

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts stan-
den einer prosperierenden Entwicklung 
des Schiffsverkehrs die unzureichenden 
Wassertiefen des weitestgehend freiflie-
ßenden Neckars, insbesondere in den tro-
ckenen Sommermonaten, entgegen. Zur 
Verbesserung der Schifffahrtsverhältnisse 
wurden daher bereits vor dem 1. Weltkrieg 
Planungen für eine Stauregulierung des 
Neckars zwischen Mannheim und Plo-
chingen in Auftrag gegeben.

Im Jahr 1921 vereinbarten das Reich und 
die Länder Württemberg, Baden und Hes-
sen den Ausbau des Neckars zur Groß-
schifffahrtsstraße. Zu diesem Zweck grün-
deten sie 1922 die Neckar AG. Ihre Aufgabe 
war es, den Neckar für die ganzjährige Be-
fahrbarkeit mit einem 80 m langen und 
10,25 m breiten Schiff mit maximaler Ein-
tauchtiefe von 2,30 m auszubauen. Als 
 Gegenleistung erhielt die Neckar AG das 
Recht, die von ihr ausgebauten Wasser-
kräfte bis zum 31. Dezember 2034 nutzen 
zu dürfen.

In den folgenden Jahrzehnten errichtete 
die Neckar AG zwischen Mannheim und 
Plochingen in drei Bauabschnitten insge-
samt 27 Staustufen:
 ■  1935 wurde mit der Eröffnung des Ka-

nalhafens Heilbronn der 113 km lange 
Abschnitt Mannheim-Heilbronn fertig 
gestellt,

 ■  1958 wurden die Ausbauarbeiten auf 
dem 75 km langen Streckenabschnitt 
zwischen Heilbronn und Stuttgart voll-
endet und der Hafen Stuttgart vom da-
maligen Bundespräsidenten Theodor 
Heuss feierlich eröffnet, 

 ■  1968 wurde mit der Fertigstellung der 
letzten Staustufen der Hafen Plochingen 
an den staugeregelten Neckar ange-
schlossen.

Die Staustufen der 203 km langen Bundes-
wasserstraße Neckar bestehen i. d. R. aus 
zwei Schleusenkammern, einer 2- bis 
6- feldrigen Wehranlage und mindestens 
einer Wasserkraftanlage; zweigt vor dem 
Wehr ein Seitenkanal ab, existieren pro 
Staustufe auch bis zu zwei Wasserkraftan-
lagen. Insgesamt produzieren 29 Wasser-
kraftanlagen an der Bundeswasserstraße 
Neckar Strom.

Durch die Stauregulierung hat der Ne-
ckar seinen ursprünglich freifließenden 
Charakter weitestgehend verloren. Fünf 
ökologisch äußerst wertvolle und natur-
schutzrechtlich geschützte Altarme geben 
heutzutage Zeugnis, wie der Neckar vor 
seiner Stauerrichtung ausgesehen hat.

2.3 Bestehende Fischwanderhilfen
An den 27 Staustufen der Bundeswasser-
straße Neckar sind insgesamt 16 Fisch-
wanderhilfen vorhanden. Diese wurden 
im Zuge des Staustufenbaus mit errichtet. 

Mit der Situation der vorhandenen 
Fischwanderhilfen beschäftigte sich ein 
Forschungsvorhaben der Universität 
Stuttgart-Hohenheim aus dem Jahr 2003 
intensiv [2]. Die schlussfolgernde Ein-
schätzung einer effizienten Durchgängig-
keit der  bestehenden Anlagen wird in dem 
Ab schlußbericht zum Forschungsvorha-
ben als „fast ausschließlich negativ“ be-
wertet. Die Gründe für diese vornehmlich 
negative Bewertung betreffen gleicherma-
ßen sowohl die Auffindbarkeit der Fisch-
wanderhilfen als auch ihre Passierbarkeit.

Das für Fischaufstiegsanlagen wichtige 
Kriterium „Auffindbarkeit“ weist an den 
bestehenden Fischwanderhilfen erhebli-
che Defizite im Zusammenhang mit der 
Lage der Anlagen und der vorhandenen 
Lockströmung auf. Das Kriterium „Pas-
sierbarkeit“ der Fischwanderhilfen offen-
bart seinerseits wesentliche Mängel, die 

zum einen die Bauweise und zum anderen 
die hydraulischen Verhältnisse in den An-
lagen betreffen.

Die standortrelevanten, technischen und 
hydraulischen Unzulänglichkeiten sollen 
hier am Beispiel an der Fischwanderhilfe 
am Wehr Heidelberg-Wieblingen darge-
stellt werden. 

Die Wehranlage Heidelberg-Wieblin-
gen besteht aus einem 6-feldrigen Wehr, 
an dessen linker Seite sich ein Wasser-
kraftwerk und an dessen rechter Seite der 
Seitenkanal anschließen (Bild 2).

Die Fischwanderhilfe liegt auf der der 
Hauptströmung abgewandten Seite an der 
Seitenwand des Seitenkanals (Bild 3). 

Die Hauptströmung ergibt sich am Wehr 
Wieblingen an ca. 240 Tagen im Jahr aus 
dem im Kraftwerk Heidelberg-Wieblin-
gen verarbeiteten Abfluss (ca. 30 m3/s) und 
dem Abfluss im Seitenkanal (ca. 105 m3/s). 
Über die sechs Wehrverschlüsse findet an 
diesen Tagen kein Abfluss statt. 

Demzufolge werden aufstiegswillige 
 Fische anhand der vorhandenen Haupt-
strömung den Weg in das Unterwasser des 
Kraftwerks Heidelberg-Wieblingen und 
nicht zum Einstieg der Fischwanderhilfe 
finden. Angesichts dieses standortbeding-
ten Mangels der Auffindbarkeit fallen die 
erheblichen baulichen und hydraulischen 
Defizite der Fischwanderhilfe selbst kaum 
mehr ins Gewicht. Letztere betreffen das 
große Gefälle (ca. 1 : 7), die geringen Be-
ckenabmessungen (ca. 1,10 m x 1,70 m) 
 sowie die hohen Fließgeschwindigkeiten 
in den Schlupflöchern der Trennwände. 
Selbst wenn die im Neckar heimischen 

Bild 2: Wehr Heidelberg-Wieblingen mit 
Kraftwerk und Seitenkanal, bestehender 
 Fischwanderhilfe sowie potenzieller Lage 
der geplanten Fischaufstiegsanlage

Tab.	1:	Kennzeichnende	Abflüsse	des	Neckars	für	die	Jahresreihe		
1951	bis	2005	in	m3/s

Pegel Lauffen (Neckar-km 125,4) Rockenau (Neckar-km 60,7)

       NQ    14,1 
1962

    18,4 
1976

       MNQ
(1951-2005)

25,1  36,2

        MQ
(1951-2005)

88,4  137

      MHQ
(1951-2005)

797 1 190

        HQ  1 650 
1990

   2 690 
1993
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 Fische die Fischwanderhilfe fänden, schei-
terten die meisten an den vorgenannten 
hydraulischen Hürden.

Damit ergibt sich für die zukünftige 
Fischaufstiegsanlage am Wehr Heidel-
berg-Wieblingen die klare Forderung, 
dass seine lagemäßige Anordnung am 
Kraftwerk erfolgen muss (Bild 2).

2.4  Der Ausbau des Neckars für das 
135-m-Schiff

Zwischen den Jahren 1970 und 2000 wur-
de die Fahrrinne des Neckars in mehreren 
Etappen auf das heutige Maß von 2,80 m 
unter hydrostatischem Stau vertieft. Heu-
te verkehren auf dem Neckar maximal 
105 m lange und 11,45 m breite Schiffe, die 
bis zu 1 800 Tonnen transportieren. Ein 
Schiff dieser Größe hat ein Transportver-
mögen von 90 LKW oder 70 Eisenbahn-
waggons (Bild 4). 

Größere Binnenschiffe können bei nur 
geringfügig höheren Betriebskosten we-
sentlich mehr Fracht befördern. Sie fahren 
damit bedeutend wirtschaftlicher als klei-
nere Schiffe; ein 135 m langes Binnenschiff 
(135-m-Schiff) weist gegenüber ei nem 
105 m langen Binnenschiff eine Transport-
kostenersparnis von 20 % im Massengut-
verkehr und von bis zu 15 % im Container-
verkehr auf [3]. Daher ist die Transport-
wirtschaft bestrebt, größere Gütermengen 
vornehmlich mit Schubverbänden oder 
135-m-Schiffen zu befördern. 

Bis auf den Neckar sind alle wichtigen 
Bundeswasserstraßen im Süden und Süd-
westen Deutschlands bereits heute mit 
dem sehr wirtschaftlichen und umwelt-
freundlichen 135-m-Schiff befahrbar. Im 

Jahr 2005 haben 85 Unternehmen, Or-
gani sationen und Körperschaften ein-
schließlich der Landesregierung von Ba-
den-Württemberg das Bundesverkehrsmi-
nisterium auf diesen Sachverhalt hingewie-
sen und den Ausbau des Neckars für das 
zukunftsweisende 135-m-Schiff gefordert.

Nachdem die grundsätzliche Befahr-
barkeit des Neckars für das 135-m-Schiff 
von der Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW) nachgewiesen und der gesamtwirt-
schaftliche Nutzen der Ausbaumaßnahme 
durch das Institut PLANCO berechnet 
wurde, entschied das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im 
Jahr 2007, den Neckar zwischen Mann-
heim und Plochingen für das 135-m-
Schiff auszubauen. 

Die Verlängerung jeweils einer Schleu-
senkammer pro Staustufe, die Aufweitung 
von vier engen Streckenabschnitten für 
den Einbahnverkehr mit 135-m-Schiffen 
und der Bau von sieben Wendestellen in 
der Nähe bedeutender Umschlagsanlagen 
sind im Wesentlichen die Baumaßnahmen 
im Rahmen der Ertüchtigung des Neckars 
für das 135-m-Schiff.

3	 	Herstellung	der	ökologischen	
Durchgängigkeit

3.1 Gesetzliche Regelungen
Der Ausbau des Neckars für das 135-m-
Schiff sowie weitere vom Amt für Neckar-
ausbau Heidelberg (ANH) vorgesehene 
Baumaßnahmen am Neckar, wie der Bau 
von Liegestellen für die Schifffahrt und die 
Sicherung von Seitenkanälen, sind mit Ein-
griffen in Natur und Landschaft verbun-
den. Diese sind gemäß § 15 Bun desnatur-
schutzgesetz zu kompensieren. Eine im 
Jahr 2008 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland (Bund) und dem Land Baden-
Württemberg geschlossene Verwaltungs-
vereinbarung sieht zur Kompensation der 
in Baden-Württemberg  anfallenden Ein-
griffe den Bau von sieben Fischaufstiegsan-
lagen zur Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit vor [4]. Die Fischauf-
stiegsanlagen sollen an den Wasserkraftan-
lagen in Heidelberg-Wieblingen, Heidel-
berg, Kochendorf, Horkheim, Lauffen, Plei-
delsheim und Oberesslingen entstehen. 

Weiterhin errichtet der Bund Fischauf-
stiegsanlagen auf der Landseite der Was-

Bild 3: Fischwanderhilfe am Wehr 
 Heidelberg-Wieblingen

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für ihre Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kaiserslautern 

eine Diplom-Ingenieurin / einen Diplom-Ingenieur (FH)
bzw. Bachelor der Fachrichtung Bauingenieurwesen

mit vertiefter Ausbildung im Bereich der Wasserwirtschaft.

Als zuständige Sachbearbeiterin / als zuständiger Sachbear-
beiter decken Sie den gesamten fachlichen Bereich der Bewirt-
schaftung und Überwachung oberirdischer Gewässer für einen 
Landkreis ab. In diesem Rahmen sind u. a. Stellungnahmen zur 
Renaturierung von Gewässern, zu Einzelvorhaben, zu Bauleit-
plänen und zu Planungen, die Auswirkungen auf oberirdische 
Gewässer haben können, abzugeben.

Nähere Informationen über die zu besetzende Stelle und das 
Anforderungsprofil finden Sie im Internet unter
http://www.sgdsued.rlp.de/Aktuelles/Stellenangebote.html

Bewerbungsfrist: 24.06.2011

ANZEIGE
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serkraftanlagen Neckargemünd und Gun-
delsheim, da an diesen Staustufen die 
bestehen den Fischwanderhilfen durch die 
geplante Schleusenverlängerung zerstört 
werden. 

Nach § 34 Abs. 1 des am 1. März 2010 
in Kraft getretenen novellierten Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) darf die Errich-
tung, die wesentliche Änderung und der 
Betrieb von Stauanlagen nur zugelassen 
werden, wenn durch geeignete Einrich-
tungen und Betriebsweisen die Durch-
gängigkeit des Gewässers erhalten oder 
wiederhergestellt wird, soweit dies erfor-
derlich ist, um die Bewirtschaftungsziele 
nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG zu 
erreichen. Die Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV) führt die-
se Maßnahmen an Stauanlagen an Bun-
deswasserstraßen, die von ihr errichtet 
oder betrieben werden, hoheitlich durch. 

Für die Bundeswasserstraße Neckar be-
deutet diese gesetzliche Regelung, dass 
neben den neun vereinbarten Standorten 
an allen weiteren Querbauwerken, an de-
nen es zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 
WHG erforderlich ist, Fischaufstiegsanla-
gen her zustellen sind. Die Bundesanstalt 
für Gewässerkunde (BfG) und die BAW 
beraten die WSV bei der Wahl der fisch-
ökologisch sinnvollen Standorte. Fischbi-
ologische Aspekte sind auch mitentschei-
dend für die Reihung der Fischaufstiegs-
anlagen am Neckar.

3.2 Voruntersuchungen und Studien
Die Wasserwirtschaftsverwaltung des 
Landes Baden-Württemberg hat Ende der 
1990er Jahre mit der Integrierenden Kon-
zeption Neckar Einzugsgebiet (IKoNE) ei-
nen Handlungsrahmen geschaffen, der 
u. a. zukunftsorientierte Maßnahmen zur 
Verbesserung des ökologischen Zustandes 
der Gewässer vorsieht. Der Neckar stand 
dabei im Blickpunkt. 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung des 
Landes vergab einen Forschungsauftrag 
an die Universität Stuttgart-Hohenheim, 
der die Untersuchung der ökologische 
Durchgängigkeit des stauregulierten 
Neckars zum Gegenstand hatte. Mit dem 
Abschlussbericht des Forschungsvorha-
bens im Jahr 2003 lagen die Defizite der 
aufwärtsgerichteten Durchgängigkeit der 
Staustufen bei gleichzeitigen Empfeh-
lungen für Handlungskonzepte vor [2] 
(Abschnitt 2.3). 

Als nächster Schritt wurde vom Land 
Baden-Württemberg eine Machbarkeits-
studie zur Wiederherstellung der ökolo-
gischen Durchgängigkeit am schiffbaren 
Neckar beauftragt, deren Endfassung im 
Juli 2005 vorlag [5]. Die Machbarkeitsstu-
die enthält neben der Beschreibung des 
Ist-Zustandes, eine Lösungsempfehlung 
für eine Fischaufstiegsanlage pro Staustu-
fe. Die Lösungsempfehlung wird durch 
eine Kostenschätzung und eine Empfeh-
lung zur Prioritätensetzung für die Um-
setzung ergänzt. 

Die Machbarkeitsstudie stellt eine um-
setzbare Rahmenplanung der Maßnahmen 
dar, die zur Wiederherstellung der aufwärts-
gerichteten Durchgängigkeit des staugere-
gelten Neckars erforderlich sind. 

Es wird nun Aufgabe konkreter Fachpla-
nungen an den jeweiligen Standorten sein, 
einen effizienten Fischaufstieg unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der Vorun-
tersuchungen und Studien sowie unter Be-
achtung des Standes der Technik und der 
Wissenschaft zu gewährleisten.

3.3  Entwicklung und künftige Maßnahmen
Um ein einheitliches und bereits im Vor-
feld abgestimmtes Vorgehen bei der Pla-
nung und dem Bau von Fischaufstiegsan-
lagen an der Bundeswasserstraße Neckar 
sicher zu stellen, wurde im Jahr 2009 ei-
ne Projektgruppe aller fachlich und maß-
geblich beteiligter Institutionen von 
Bund und Land Baden-Württemberg ein-
berufen. Die Projektgruppe wurde beauf-
tragt, die Möglichkeiten einer weitgehen-
den Standardisierung der faunistischen 
und strömungstechni schen Anforde-
rungen an zukünftige Fischaufstiegsan-
lagen an der Bundeswasserstraße Neckar 
zu untersuchen. 

Von den insgesamt 29 Leitfischarten 
des Neckars wurden im Ende 2010 vor-
gelegten Abschlußbericht der Projekt-
gruppe 10 Arten als Indikatorfische für 
die Funktionsfähigkeit von Fischauf-
stiegsanlagen an der Bundeswasserstraße 
Neckar definiert [6]. Außerdem wurden 
die Wanderansprüche der Leitfischarten 
für die aufwärtsgerichtete Durchgängig-
keit dargelegt.

Der Abschlussbericht enthält weiterhin 
Aussagen zu den hydraulisch-physikali schen 
Bedingungen für Fischaufstiegsanlagen 
und deren Auffindbarkeit im Allgemeinen 
sowie für jede in der Verwaltungsverein-
barung [4] enthaltene Fischaufstiegsanlage 
im Einzelnen. 

An vorderster Stelle der Zusammen-
stel lung der Leitfischarten für Anforde-
rungsprofile an Fischaufstiegsanlagen 
am schiffbaren Neckar stehen Barbe und 
 Nase (Tabelle 2).

Als Realisierungsformen des Fischauf-
stiegs empfiehlt die Projektgruppe in Ab-
hängigkeit von den örtlichen Gegebenhei-
ten ein naturnahes Umgehungsgewässer, 
einen Beckenpass oder eine Kombination 
der beiden Formen. Im Falle der beckenar-
tigen Fischaufstiegsanlagen wird ange-
sichts einer guten Passierbarkeit bei ver-
gleichsweise geringem Unterhaltungsauf-

Bild 4: Transportvermögen eines 105 m und eines 135 m langen, jeweils 11,45 m 
 breiten  Binnenschiffes



GEWÄSSER

WASSERWIRTSCHAFT       6 | 2011 47

wand ein Schlitzpass bzw. Vertical-Slot-Pass 
empfohlen. Als wichtigste Bemessungs-
größen für den Schlitzpass sind ein Gefäl-
le von 1:30, Beckenabmessungen von ca. 
3,50 m x 2,40 m sowie eine mittlere Fließ-
geschwindigkeit im Becken von 0,5 m/s 
bei einem Dotationsabfluss von 0,8 bis 
1,0 m3/s vorgesehen.

Der Abschlußbericht der Projektgrup-
pe enthält außerdem Empfehlungen zu 
den Möglichkeiten von Funktions- und 
Effizienzkontrollen (Monitoring) sowie 

zur Berücksichtigung von Informations-
einrichtungen für die Öffentlichkeit.

Die Projektgruppe empfiehlt weiterhin 
die Fischaufstiegsanlagen Lauffen und 
Kochendorf als Pilotanlagen zu konzipie-
ren, in deren Fachplanung der jeweils ak-
tuellste Kenntnisstand der laufenden For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben der 
BfG und der BAW eingeht. Bei der BAW 
wird gegenwärtig das Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben (F&E-Vorhaben) 
„Numerische und physikalische Untersu-

chungen im Unterwasser der Kraftwerke 
zur Dimensionierung der Beckenauf-
stiegsanlagen“ durchgeführt. Weitere 
F&E-Vorhaben sind im Zusammenhang 
mit den Funktions- und Effizienzkontrol-
len vorgesehen.

Derzeit laufen die Fachplanungen für 
die Pilot-Fischaufstiegsanlagen Kochen-
dorf (Fallhöhe = 8,0 m) und Lauffen (Fall-
höhe = 8,40 m).

Beide Anlagen stellen an die Fachplaner 
hohe Ansprüche im Zusammenhang mit 

Tab.	2:	Leitfischarten	für	Anforderungsprofile	an	Fischaufstiegsanlagen	am	schiffbaren	Neckar

Arten
Besonderheit 

Mobilität
Beschreibung

Parameter Anforderungsprofil

Nutzung Einstiege Technik

Barbe potamodrom Leitart der Fischregion,  
große Fischlänge Haupteinstieg und Galerie Schlitzbreite, Fischpassgröße

Nase potamodrom Leitart der Fischregion,  
große Fischlänge Haupteinstieg und Galerie Schlitzbreite, Fischpassgröße

Döbel, Aitel Haupteinstieg Schlitzbreite, Fischpassgröße

Hasel Haupteinstieg

Ukelei, Laube Kleinfischart, oberflächennah Haupteinstieg (Galerie?) Hydraulik

Aal katadrom sohlennah Haupteinstieg

Barsch, Flussbarsch Haupteinstieg

Brachse, Blei potamodrom Leitart der Fischregion,  
große Fischlänge und -höhe Haupteinstieg Schlitzbreite

Rotauge, Plötze „Massenfischart“, schwimmschwach Haupteinstieg Hydraulik

Gründling Kleinfischart, sohlennah Haupteinstieg Hydraulik; Sohlanschluss

Güster Haupteinstieg

Kaulbarsch Haupteinstieg

Schmerle Haupteinstieg Sohlanschluss

Hecht Haupteinstieg Hydraulik, Fischpassgröße

Dreistachliger Stichling Haupteinstieg

Groppe, Mühlkoppe Kleinfischart, sohlennah  
und schwimmschwach Haupteinstieg und Galerie Sohle

Giebel Haupteinstieg

Karpfen Sohlanschluss Hydraulik, Fischpassgröße

Quappe, Rutte Haupteinstieg

Strömer Haupteinstieg

Äsche Haupteinstieg Hydraulik

Maifisch Haupteinstieg und Galerie Schlitzbreite, Hydraulik, Fischpassgröße

Meerforelle anadrom große Fischlänge Haupteinstieg und Galerie Schlitzbreite, Hydraulik, Fischpassgröße

Flussneunauge anadrom artenschutzrechtlich  
besonders bedeutend Haupteinstieg und Galerie Lage Einstieg

Meerneunauge anadrom artenschutzrechtlich  
besonders bedeutend Haupteinstieg und Galerie Lage Einstieg

Bachforelle Haupteinstieg und Galerie

Schleie Haupteinstieg

Steinbeißer Haupteinstieg

Rapfen Haupteinstieg und Galerie
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den topographischen und baulichen Gege-
benheiten am jeweiligen Wasserkraftwerk. 

Ein wichtiger Teil des Planungsauftrags 
ist die Erarbeitung eines nachhaltigen Mo-
nitoring-Konzeptes, das auch dem Informa-
tionsbedarf der Öffentlichkeit gerecht wird. 

Das ANH geht davon aus, dass die bau-
rechtlichen Voraussetzungen für die bei-
den Fischaufstiegsanlagen noch vor Ende 
2012 vorliegen, so dass Mitte 2013 mit dem 
Bau begonnen werden kann. Die Fertig-
stellung und Inbetriebnahme der beiden 
Pilot-Fischaufstiegsanlagen ist für Ende 
2014 vorgesehen.

Die Vergabeverfahren für die Planun-
gen der nächsten Fischaufstiegsanlagen 
am Wehr Heidelberg-Wieblingen sowie an 
den Staustufen Gundelsheim und Hork-
heim werden zurzeit vorbereitet. 

4	 	Zusammenfassung	und	
Ausblick

Das Amt für Neckarausbau Heidelberg 
(ANH), eine Dienststelle der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes, plant 
neben der Ertüchtigung der Bundeswasser-
straße Neckar für 135 m lange Binnen-
schiffe, dem Bau von Liegestellen für die 
Schifffahrt, der Instandsetzung oder dem 
Neubau von Wehren und Hochwasser-
sperrtoren sowie der Sicherung von Seiten-
kanälen auch die Herstellung von Fischauf-
stiegsanlagen, die der Wiederherstellung 
der ökologischen Durchgängigkeit dienen.

Um die mindestens 26 Fischaufstiegs-
anlagen (am Wehr Ladenburg existiert be-
reits ein neuer Vertical-Slot-Pass) in einem 
übersehbaren Zeitraum realisieren zu kön-
nen, haben Ingenieure und Biologen des 
Bundes und des Landes Baden-Württem-
berg nach Möglichkeiten der Standardisie-
rung von Fischaufstiegsanlagen gesucht. 
Auf der Grundlage einvernehmlich ausge-
wählter Leitfischarten für den Neckar ent-
wickelten die Experten Mindestanforde-
rungen für die Fischaufstiegsanlagen. Für 
die einzelnen Standorte müssen die vom 
ANH beauftragten Fachplaner diese Min-
destanforderungen in der jeweiligen De-
tailplanung berücksichtigen. 

Die Wirksamkeit der einzelnen Fisch-
aufstiegsanlagen wird mit einem Monito-
ringprogramm überprüft. 

Die Reihung der Planung und Herstel-
lung der Fischaufstiegsanlagen an der Bun-
deswasserstraße Neckar orientiert sich an 
der Bedeutung der Fischaufstiegsanlagen 
für die Fischökologie und dem übrigen 
Bauprogramm des ANH. Um Synergieef-
fekte nutzen zu können, ist das ANH be-
strebt, die Planung, die Genehmigung und 
den Bau der Fischaufstiegsanlagen mit der 
Planung, der Genehmigung und dem Bau 
benachbarter Bauvorhaben, wie beispiels-
weise der Verlängerung einer Schleusen-
kammer oder der Instandsetzung einer 
Wehranlage, zu verbinden. 

Noch in diesem Jahr plant das ANH die 
Einleitung der Genehmigungsverfahren 
für den Bau der Fischaufstiegsanlagen Ko-
chendorf und Lauffen zu beantragen.
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Клаус Михельс и Вернер Цахаридес

Создание экологической проходимости на гидроузлах 
находящегося в федеральном ведении водного пути реки Неккар

В рамках „реорганизации“ реки Неккар для судов длиной 135 м необходимые 
„вмешательства“ в природу и окружающую среду компенсируются 
строительством 7 рыбоподъемников с целью создания  экологической 
проходимости. Закон о регулировании водного режима предписывает с 1 
марта 2010 строительство дальнейших рыбоподъемных сооружений и т.п. на 
водном пути реки Неккар, находящемся в федеральном ведении. Чтобы 
реализовать в пределах обозримого временного периода сквозной проход 
рыбы вверх по течению между городами Маннгейм и Плохинген, эксперты 
разработали подходы к решению о стандартизации рыбоподъемных 
сооружений.

Klaus Michels and Werner Zacharides

Establishment of Ecological Stability in the  
Neckar Federal Waterway Barrages

The encroachments on nature and the environment ensuing from the structural al-
terations of the Neckar river, required to cater for the 135 metre ship, will be com-
pensated by seven fish ladders to establish ecological stability. The Federal Water 
Act  specifies, since 1 March 2010, that additional fishways must be provided along 
all fed eral waterway including the Neckar federal waterway. In order to realize con-
tinuous upstream fish migration between Mannheim and Plochingen within a 
foresee able  time frame, experts have drafted solution proposals for standardising 
fish ladders.


